
 

 

genialsozial - gib, was du kannst! 
Trotz der aktuellen Herausforderungen vor die uns die COVID-19 Pandemie stellt, haben wir uns 

entschlossen, den Aktionstag 2020 nicht abzusagen! Die Nachwirkungen der gegenwärtigen 

Umstände werden in erheblichem Maße unsere Kinder und Jugendlichen spüren. Die unter ihnen, 

die bereits vor Corona benachteiligt waren und ebenso die, deren Lebenswirklichkeit sich jetzt 

gravierend geändert hat. Keinesfalls dürfen wir zulassen, dass die jungen Menschen in dieser Zeit 

sowohl mit ihren Sorgen, aber auch mit ihren Fähigkeiten unbeachtet bleiben.   

Mehr denn je braucht es jetzt positive Signale - für unsere Kinder, für deren Familien und für das 

Miteinander in unserem Freistaat. „genialsozial“ 2020 wird deshalb in diesem Jahr unter dem 

Motto: „Gib, was du kannst.“ stehen.  

Unter diesem Motto wollen wir den Aktionstag 2020 in zwei Etappen aufteilen. Ziel ist es, die 

diesjährigen Spendengelder Kindern und Jugendlichen in Sachsen zugutekommen zu lassen, um 

den Nachwehen der Krise etwas entgegensetzen zu können. 

 

1. Etappe: Digitaler Aktionstag 14.07.2020 

 

Zusammen mit der Crowdfunding Plattform „99 Funken“ rufen wir dazu auf, mit einem kleinen oder 

großen Beitrag die Aktion zu unterstützen. Vom 14.05.-14.07. kann für Kinder und Jugendliche in 

Sachsen gespendet werden. Zum Spendenfinale am 14.07. werden wir mit einem medialen Spektakel 

für mehr Aufmerksamkeit sorgen und für unser Spendenvorhaben werben. Die erreichte 

Spendensumme wird unter den teilnehmenden Schulen verteilt. Sie können damit, ähnlich wie bei 

„genialsozial-lokal“, Projekte an der eigenen Schule oder im Schulumfeld unterstützen oder 

umsetzen. 

 

2.Etappe: realer Aktionstag 15.10.2020 

 

Sollte es in Sachsen Unternehmen, kleinere Geschäfte, Gewerbe, Vereine oder Privatpersonen 

geben, die helfende Hände nach dem Lockdown dringen gebrauchen können, möchten wir die 

„genialsozial-Schüler*innen“ bestärken, für einen Tag mit anzupacken, auch wenn es dafür vielleicht 

keinen Lohn geben kann. Wer sich als Arbeitgeber*in dennoch vorstellen kann, etwas zu zahlen, 

den/die bitten wir „Gib, was du kannst!“ 


